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Anhang 2 zum Milchkaufvertrag vom ........................

1. Allgemeine Qualitätsanforderungen

Als Grundanforderungen für Kuhmilch gelten die Normen des öffentlichen Rechtes. Grenzwerte, Beanstandungsgrenzen und Höhe der Abzüge gelten gemäss der Vereinbarung SMP-VMI-FROMARTE in der nachfolgenden Tabelle.

	Qualitätsmerkmal
	Beanstandungsgrenzen
	Abzüge und Milchliefersperren

	Keimbelastung
	Grenzwert: < 80‘000 Keimzahl / ml
· 1. Beanstandung in 5 Monaten

· 2. Beanstandung in 5 Monaten

· 3. Beanstandung in 5 Monaten

· 4. Beanstandung in 5 Monaten

· 5. Beanstandung in 5 Monaten
	Abzüge

1 Rp.

3 Rp.

6 Rp.

12 Rp.

24 Rp. (und Milchliefersperre)

Werte ab 300'000 gelten als zwei Beanstandungen

	Zellgehalt 
	Grenzwert: < 350‘000 / ml

· 1. Beanstandung in 5 Monaten

· 2. Beanstandung in 5 Monaten

· 3. Beanstandung in 5 Monaten

· 4. Beanstandung in 5 Monaten

· 5. Beanstandung in 5 Monaten
	Abzüge

kein Abzug

3 Rp.

6 Rp.

12 Rp.

24 Rp. (und Milchliefersperre)

	Hemmstoff 
	Grenzwert: Nachweisbarkeit 

· 1. Beanstandung in 12 Monaten

· 2. Beanstandung in 12 Monaten

· 3. Beanstandung in 12 Monaten
	Abzüge

10 Rp. (und Milchliefersperre)

30 Rp. (und Milchliefersperre)

60 Rp. (und Milchliefersperre)

	Gefrierpunkt 
	Anforderung: (-0,520(C, wobei die methodische Streuung zu berücksichtigen ist!
	Mengenkorrektur ≥ -0.518oC:  0.5 %
Mengenkorrektur ≥ -0.515 oC: 1.0 %

Mengenkorrektur ≥ -0.510 oC: 2.0 %

Mengenkorrektur ≥ -0.505 oC: 3.0 %

Mengenkorrektur ≥ -0.500 oC: 4.0 %

Mengenkorrektur ≥ -0.495 oC: 5.0 %

Mengenkorrektur ≥ -0.490 oC: 6.0 %
Etc.


2. Verwerterspezifische Qualitätsbezahlung

2.1 Grundsatz

Zur Erhaltung der spezifischen Qualität der Käsereimilch wird eine verwerterspezifische Qualitätsbezahlung durchgeführt. Eine Qualitätszulage oder ein Qualitätsabzug wird aufgrund der Proberesultate abgerechnet. Die Abrechnung der Qualitätszulage respektive des Qualitätsabzugs erfolgt monatlich mit der ordentlichen Milchgeldbezahlung.
2.2 Anforderungen an die verwerterspezifische Bezahlung nach Zellgehalt

( ja
Zusätzlich zu den Grundanforderungen vereinbaren die Parteien eine verwerterspezifische Bezahlung nach Zellgehalt. Die Zuschläge und Abzüge werden wie folgt festgelegt:
	Zellgehalt
	Zuschlag respektive Abzug

	≤ 120'000 Zellen / ml
	Zuschlag 0.5 Rp. / kg

	≤ 200'000 Zellen / ml
	Neutral

	≤ 250'000 Zellen / ml
	Abzug 0.5 Rp. / kg

	> 250'000 Zellen / ml
	Abzug 2.0 Rp. / kg


2.3 Anforderungen für die verwerterspezifische Qualitätsbezahlung Käsereimilch
	Tragen Sie die Anzahl der vorgesehenen Analysen/Monat in den ja/nein Spalten ein.


	Qualitätsvorgaben
	Mind. Anforderung 
	Betriebsspez. Anforderung

	
	
	für den QZ* berücksichtigt
	ja 
	nein

	Vorbebrütete Reduktase
	
	
	
	

	
Entfärbungszeit
	mind. 15 min.
	
	
	

	
	
	
	
	

	Säuregrad in der Gärprobe
	
	
	
	

	
nach 11 Std.
	max. 15 °SH.
	
	
	

	
	
	
	
	

	Anaerobe Sporenbildner
	
	
	
	

	
Filtrationsmethode (Labor)
	< 25 Sporen / l
	
	
	

	
MPN (Labor)
	<200 Sporen / l
	
	
	

	
Käserprobe ALP (Käserei)
	Keine Gasbildung mit 30ml Milch
	
	
	

	
	
	
	
	

	Propionsäurebakterien
	< 10 KBE / ml (Sbrinz)
	
	
	

	
	< 20 KBE / ml (Gruyère)
	
	
	

	
	< 30 KBE / ml (andere)
	
	
	

	
	
	
	
	

	Reduktaseprobe
	
	
	
	

	
Entfärbungszeit
	mind. 6 Std. 
	
	
	

	
	
	
	
	

	Gärprobe
	
	
	
	

	
nach 24 Std.
	mind. flüssig/gallertig
	
	
	

	
	
	
	
	

	Laugentest
	homogen
	
	
	

	
	
	
	
	

	Salztolerante Keime
	< 5'000 KBE / ml
	
	
	

	
	
	
	
	

	Koagulasepositive Staphylokokken
	< 300 KBE / ml
	
	
	

	*QZ: Verwerterspezifischer Qualitätszuschlag für einwandfreie Käsereimilch.


2.3.1 Durchführung der Proben für die verwerterspezifische Qualitätsbezahlung Käsereimilch
· Die Probefassung erfolgt normalerweise durch den Verwerter. 

· Der Verwerter führt die mit der Genossenschaft vereinbarten Analysen durch.

· Nicht im QM FROMARTE oder nach ALP-RL erläuterte Untersuchungen werden durch ein anerkanntes Labor gemäss Vorschriften des Schweizerischen Lebensmittelbuches (Referenzmethode) durchgeführt. Andere Untersuchungsmethoden sind zulässig, wenn deren Ergebnisse mit denjenigen der Referenzmethoden übereinstimmen.

· Ungenügende Resultate müssen dem Produzenten schriftlich innert 24 Stunden nach Vorliegen des Untersuchungsergebnisses mitgeteilt werden.

· Können für einen Beurteilungsmonat entnommene Milchproben aus unabwendbaren technischen Gründen nicht untersucht oder nicht mit Sicherheit ausgewertet werden, so ist die Probenahme im betreffenden Monat zu wiederholen. Ist dies nicht mehr möglich, so können die Ersatzproben bis zum dritten Tag des nachfolgenden Monats entnommen werden. 

· Die Resultate sind nach den Vorgaben des QM zu dokumentieren.

2.3.2 Qualitätszulagen für die verwerterspezifische Qualitätsbezahlung Käsereimilch
Basierend auf den Resultaten der definierten verwerterspezifischen Qualitätsbezahlung hat der Milchproduzent Anspruch auf folgende Zulagen im jeweiligen Monat:
	Anzahl Beanstandungen
	Qualitätszulage in Rp./kg 

	
	

	
0
	

	
	

	
1
	

	
	

	
2
	

	
	

	
3
	


2.3.3 Untersuchungskosten der verwerterspezifischen Qualitätsbezahlung Käsereimilch
Die Kosten der Probefassung und der Untersuchung der Proben trägt der Milchkäufer.

2.4 Inkrafttreten

Die verwerterspezifische Qualitätsbezahlung tritt ab 1. Mai 2008 in Kraft.

Ort, Datum: 


Unterschriften

Milchkäufer 
Verkäuferin, als Vertreterin der Milchproduzenten
